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Die Grundeigentümer Flück Holzbau AG und Karl und Fritz Kläy (Kläy & Co.) set-
zen gestützt auf die §§ 85 ff des Kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) 
den nachstehenden privaten Gestaltungsplan Nr. 14 "Pünten in Wangen fest: 
 
 
A. Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1 Zweck 
 
Der private Gestaltungsplan bezweckt die Weiterentwicklung der 
beiden Firmen Flück Holzbau AG und Kläy & Co., sowie die Ges-
taltung rationellerer Betriebsabläufe in der Produktion der Firma 
Flück Holzbau AG und Kläy & Co., sodass die Betriebe langfristig 
betrieben und erhalten werden können. 
 
Art. 2 Geltungsbereich 
 
Der Gestaltungsplan gilt für den im zugehörigen Situationsplan 
1:500 eingetragenen Perimeter, umfassend die Grundstücke Kat. 
Nr. 6142 und 6843. 
 
 
Art. 3 Verhältnis zur 

Bau- und Zonen-
ordnung 

Die Bauvorschriften der geltenden Bau- und Zonenordnung ha-
ben überall da Gültigkeit, wo die nachfolgenden Bestimmungen 
keine Angaben machen. 
 
 
Art. 4 Bestandteile 
 
1 Der Gestaltungsplan besteht aus den nachstehenden Vorschrif-
ten, dem Situationsplan Plan Nr. TB-475.0-10, Mst.1:500 vom 
15.11.2013 und dem Schnitt A-A, Plan Nr. TB-475.0-11, 
Mst.1:200 vom 15.11.2013. 
 
2 Die Pläne sind massgebend für den örtlichen Geltungsbereich 
der nachfolgenden Vorschriften, insbesondere für die Bauberei-
che 1 bis 3 und die Elemente der Erschliessung. 
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B. Baubestimmungen 
 
Art. 5 Nutzweise 
 
1 Das maximal zulässige Gebäudevolumen (Grundstück – Aus-
nützung) ergibt sich aus den im Situationsplan 1:500 eingetrage-
nen Begrenzungen und der zugehörigen maximalen Gebäude-
höhe entsprechend dem Schnittplan A-A, unter Berücksichtigung 
von vorgeschriebenen Freiflächen.  
 
2 In allen drei Baubereichen sind gewerbliche Nutzungen und 
Dienstleistungen zugelassen. Im Baubereich 1 ist innerhalb des 
rechtsgültigen Siedlungsgebietes maximal eine betriebsbezogene 
Wohneinheit ( Betriebsleiter / Hauswart ) zugelassen. Im Baube-
reich 3 sind keine lärmempfindlichen Räume zulässig. 
 
Art. 6 Immissionen 
 
1 Für das Gestaltungsplangebiet gelten folgende Lärmschutzbe-
stimmungen gemäss Art. 43 der eidgenössischen Lärmschutz-
verordnung: 
 
 Baubereiche 1 – 3: Empfindlichkeitsstufe III 
 
2 Die Einhaltung der massgebenden Immissionsgrenzwerte 
(IGW) ist im Baubewilligungsverfahren für die jeweilige Nutzung 
nachzuweisen. 
 
Art. 7 Lage der  

Gebäude 
Die Gebäude sind innerhalb der im Situationsplan eingezeichne-
ten Baubereiche entsprechend ihrer Nutzung zu erstellen. 
 
Art. 8 Basiskote 
 
Die Basisebene, Kote 441.45 m.ü.M.,definiert die Höhenlage des 
gewachsenen Terrains. Ab dieser Kote ist die Baubereichshöhe 
gemäss Plan Normalprofil 475.0-11 zu messen. 
 
Art. 9 Gebäudehöhe 
 
Für die verschiedenen Baubereiche gelten folgende maximalen 
Gebäudehöhen inklusive First: 
 
a. Baubereich 1 
 
1 Im Baubereich 1 ist eine maximale Gebäudehöhe ab der festge-
legten Basiskote von 14.30 m (455.75 m.ü.M.) zugelassen. 
 



Privater Gestaltungsplan Nr. 14    Pünten    Wangen    Vorschriften 
 

 
 
 

- 4 von 6 - 

2 Technische Aufbauten, Solaranlagen, etc. dürfen die oberste 
Begrenzungskote von 455.75 m.ü.M. maximal um 3.00 m überra-
gen. 
 
b. Baubereich 2 
 
1 Im Baubereich 2 ist eine maximale Gebäudehöhe ab Basiskote 
von 6.00 m (447.45 m.ü.M.) zugelassen. 
 
2 Die Begrenzung der Baubereiche darf im kommunalen Bauli-
nienbereich nur durch Vordächer höher als 4.50 m über dem 
Strassenniveau um maximal 2.00 m Bautiefe durchstossen wer-
den. 
 
c. Baubereich 3 
 
1 Im Baubereich 3 gilt grundsätzlich die Regelung des Planungs- 
und Baugesetzes (§§ 100 ff. PBG). Die Zulässigkeit von Bauvor-
haben wird gemäss diesen Vorschriften beurteilt (inkl. Beseiti-
gungsrevers). 
 
2 Dem jeweiligen Eigentümer der Hochleistungsstrasse ist der 
Zugang zur Baubereichs-Fläche 3 für den Unterhalt der beste-
henden Schallschutzwand der A53 jederzeit zu gewähren. Die 
Schallschutzwand muss für Reparaturen aus dem Baubereich 3 
zugänglich bleiben. 
 
Art. 10 Untergeschosse 
 
1 Untergeschosse sind gemäss § 275 Abs. 3 PBG in allen 3 Bau-
bereichen zulässig. Als Untergeschosse gelten Gebäudeteile un-
terhalb der Basisebene, Kote 441.45 m.ü.M. 
 
2 Unterirdische Bauten sind bis zum mittleren Grundwasserspie-
gel zulässig. Für die Anwendung des Falles Nr. 4 gemäss Merk-
blatt „Bauvorhaben in Grundwasserleitern und Grundwasser-
schutzzonen“ (AWEL, 2003) gilt für das natürliche Terrain auf der 
Südseite des Gestaltungsplanperimeters die Kote 439.0 m.ü.M. 
 
Art. 11 Abstände 
 
1 Nicht an die Baubereiche gebunden sind abstandsfreie, unterir-
dische Gebäudeteile (unterhalb der Basiskote 441.45 m.ü.M.) im 
Sinne von § 269 PBG. 
 
2 Innerhalb der Baubereiche sind die Mindest - Abstände der feu-
erpolizeilichen Vorschriften einzuhalten. 
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Art. 12 Gestaltung, 
 Umgebung 
 
1 Die kubische Gestaltung der Gebäudevolumen innerhalb der 
Baubereiche ist der Bauherrschaft freigestellt, unter Vorbehalt der 
nachfolgenden Bestimmungen: 
 
2 Die Bauten und Anlagen müssen architektonisch gut gestaltet 
und zweckmässig ausgestattet und ausgerüstet sein. 
 

3 Das Bauvolumen sowie die Farb- und Materialwahl ist so zu 
wählen, dass sie sich gut in das Landschaftsbild einordnen. 
 
4 Sinngemäss Gleiches gilt für den Umschwung und unüberbaut 
bleibende Flächen hinsichtlich Gestaltung von Mauern, Gelände-
verlauf, Bepflanzung, etc. 
 
5 Die Freifläche hat mindestens 10 % der Fläche gemäss Gestal-
tungsplanperimeter zu betragen und ist vor allem entlang der 
Püntenstrasse zu realisieren. Pro an geeigneter Stelle gepflanz-
tem Hochstammbaum mit entsprechender ortsfester Baumgrube 
wird ein Anteil von 20 m2 Freifläche angerechnet. 
 
6 Die Freiflächen sind soweit möglich zu begrünen.  
 
7 Flachdächer mit Neigungswinkel kleiner als 10°, ausser bei Me-
talldeckungsmaterial, sind im Minimum extensiv zu begrünen, 
soweit diese nicht als Terrasse genutzt werden. 
 
Art. 13 Lärmschutz A53 
 
1 Entlang dem Baubereich 1 im speziell bezeichneten Bereich (rot 
gestrichelte Schallschutzebene) ist in geeigneter Form ein Ge-
bäudevolumen  mit einem schallschutzwirksamen Höhenniveau 
ab Basiskote von 14.30 m zu erstellen. 
 
2 Die Schallschutzebene ist entlang der A53 in der gesamten Hö-
he von Grenze zu Grenze lückenlos, schalldicht und mit einem 
Schalldämmwert (R’w  + Ctr) von mindestens 20 dB, oder ent-
sprechendem Gebäudevolumen, zu erstellen. 
 
3 Die Schallschutz - Fläche darf in Ausrichtung zur A53 mit Ei-
genwerbung auf einer Höhe von 2.50 m ab 11.80 m (453.25 
m.ü.M.) bis 14.30 m (455.75 m.ü.M.) genutzt werden. 
 
4 Für die Schalldämmanforderungen im Baubereich 1 ist die 
Norm SIA 181 massgebend. 
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5 Der Lärmschutz entlang der A 53 ist mit der 1. Ausbauetappe 
zu realisieren. 
 
 
C. Erschliessung 
 
Art. 14 Erschliessung 
 
Das Gestaltungsplangebiet ist über die Strasse „Pünten“ er-
schlossen. 
 
Art. 15 Parkierung 
 
Die Anzahl Parkplätze bemisst sich nach der rechtskräftigen 
kommunalen Abstellplatzverordnung. Die Besucherparkplätze 
sind oberirdisch und an für Besucher gut erreichbarer Stelle an-
zuordnen. Sie sind als solche gut erkennbar zu beschriften. 
 
Art. 16 Ver- und Ent- 
 sorgung 
 
1 Die bestehende Ver- und Entsorgung mit Wasser und Energie 
erfolgt aus der Strasse „Pünten“.  
 
2 Die Entsorgung des Abfalls ist über die bestehenden Strukturen 
entsprechend den geltenden Vorschriften sichergestellt, bzw. si-
cherzustellen.  
 
3 Die Versorgung mit Löschwasser ist extern durch Hydranten in 
der näheren Umgebung (Pünten und Roswis) und die gebäudein-
terne Sprinkleranlage über die bestehende Brauchwasser - 
Hausanschlussleitung sichergestellt, bzw. bei Änderungen der 
Situation entsprechend sicherzustellen. 
 
Art. 17 Genehmigung / 
 Inkrafttreten 
Der private Gestaltungsplan wird mit Rechtskraft der kantonalen 
Genehmigung verbindlich. Die Exekutive publiziert das Datum 
der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG. 
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1. Einleitung 

 
Gemäss Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000 sind die Behör-
den, welche Nutzungspläne (und somit Gestaltungspläne) erfassen, verpflichtet, der kan-
tonalen Genehmigungsbehörde Bericht darüber zu erstatten, wie der Nutzungsplan 
(Gestaltungsplan) die Ziele und Grundsätze der Raumplanung nach Art. 26 des Bundes-
gesetzes über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), die Anregungen der Be-
völkerung, die Sachpläne und Konzepte des Bundes und den Richtplan berücksichtigt, 
sowie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutz-
gesetzgebung, Rechnung trägt. 
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2. Zum privaten Gestaltungsplan 

 
Es handelt sich um einen privaten Gestaltungsplan gemäss § 83 und 85 des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG) des Kantons Zürich. 
 
Private Gestaltungspläne bedürfen der Zustimmung der für den Erlass der Bau- und Zo-
nenordnung zuständigen Organe. Der private Gestaltungsplan ist öffentlich aufzulegen. 
Ein Gestaltungsplan der von der Bau- und Zonenordnung abweicht, ist auf jeden Fall 
durch die Gemeindeversammlung festzusetzen. Im vorliegenden Fall ist dies eindeutig 
der Fall. 
 
Die Baudirektion des Kantons Zürich ist zuständig für die Genehmigung des Gestal-
tungsplanes. 
 
 

2.1 Zielsetzung des Gestaltungsplanes 

 
Die Firmen Flück Holzbau Zürich AG, sowie Fritz Kläy und Karl Kläy (Kläy & Co.) beab-
sichtigen die bestehende Gewerbeliegenschaft umzubauen und zu erweitern. Insbeson-
dere besteht bei der Firma Flück Holzbau AG das Bedürfnis, grosse Holzabbundstapel 
mit dem Hallenkran in der Höhe gefahrlos über andere Stapel verschieben zu können, 
was eine deutliche Anhebung der bestehenden Gebäudehöhe erforderlich macht. 
 
Der Gestaltungsplanperimeter befindet sich angrenzend an die Hochleistungsstrasse 
A53. 
 
Das Gebäude der Flück AG / Fritz Kläy und Karl Kläy soll gemäss übergeordneten Ziel-
vorgaben des Gemeinderates, Bestandteil eines Lärmriegels von Grenze zu Grenze ent-
lang der A53 werden, welcher das übrige, dahinter liegende Siedlungsgebiet gegen den 
Strassenlärm der A53 abschirmt. 
 
Der vorliegende private Gestaltungsplan soll den am 11. April 2007 festgesetzten priva-
ten Gestaltungsplan ersetzen. 
 
Mit dem vorgesehenen privaten neuen Gestaltungsplan GP Nr. 14 wird ein bedeutender 
erster Schritt als Beitrag zur Lärmreduktion im hinten liegenden Siedlungsgebiet geschaf-
fen und dient somit nicht nur der privaten Grundeigentümerschaft für eine optimale Über-
bauung, sondern auch der Öffentlichkeit im Sinne von gesteigerter Aussenraumqualität 
im Siedlungsgebiet durch die Eindämmung von Lärmemissionen der A53. 
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2.2 Ausgangslage und Vorhaben 

 
Das für den Gestaltungsplan vorgesehene Gebiet umfasst die Grundstücke Kat.-Nr. 6142 
und 6843. 
 

2.3 Eigentum 

 
Das Gestaltungsplangebiet GP Nr. 14 grenzt unmittelbar an das kleine Grundstück Kat. 
6844, welches das Gestaltungsplan Gebiet Nr. 14 von demjenigen des Gestaltungsplan-
gebietes Nr. 2 (Gärtnereibetrieb) trennt. 
 
Der Grundeigentümer von Kat. 6844 wurde im Vorfeld angefragt, ob er seine Grund-
stückfläche in das Gestaltungsplangebiet des GP Nr. 14 einbringen möchte. Er verzichte-
te jedoch darauf. 

 
Auszug aus Web-Gis Kanton Zürich 

 

2.4 Situation, Zone 

Das Gestaltungsplangebiet GP Nr. 14 liegt direkt angrenzend an die Hochleistungsstras-
se A53 und ist dementsprechend mit erheblichen Verkehrslärm-Immissionen belastet. 
 
Gemäss Bau- und Zonenplan der Gemeinde Wangen-Brüttisellen liegt das Grundstück 
Kat.-Nr. 6142 in der Gewerbezone G4, gemäss Art. 21 Abs. 3 BZO mit geschlossener 
Bauweise. Das angrenzende Grundstück Kat.-Nr. 6843 liegt ausserhalb von Siedlungs-
gebiet gemäss kant. Richtplan und gemäss kommunalem Zonenplan in der Landwirt-
schaftszone, wurde aber auch schon jetzt vom bestehenden rechtsgültigen Gestaltungs-
plan überlagert. Die Integration mit beschränkten Nutzungsmöglichkeiten in den privaten 
Gestaltungsplan Nr. 14 ist aufgrund der eingeschränkten Lage sinnvoll. Es ist als übriges 
Landwirtschaftsgebiet klassiert (keine Fruchtfolgefläche).  
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Nach Festsetzung des vorliegenden erneuerten Gestaltungsplanes ist bei einer nächsten 
Revision des Zonenplanes Wangen-Brüttisellen eine Korrektur der Zone mit den zustän-
digen Amtsstellen zu prüfen.  

 
Planauszug  

aus gültigem Zonenplan Wangen-Brüttisellen (Fassung 2006)  

 

2.5 Bestehende planerische Festlegungen 

 
Weder die übergeordnete kantonale, regionale noch kommunale Richtplanung hat für die 
Grundstücke besondere Festlegungen gemacht resp. der vorliegende Gestaltungsplan 
tangiert diese nicht. 

 
Planauszug  

aus gültigem Verkehrsplan Wangen-Brüttisellen (Fassung 2006)  

 
Dem kommunalen Richtplan Wangen-Brüttisellen ist einzig zu entnehmen, dass in der 
Pünten eine Fusswegverbindung besteht. Die in das Gewerbegebiet Pünten verlaufende 
ÖV Buslinie mit Haltestelle ist bis heute nicht initialisiert worden und weist offensichtlich 
keine Priorität auf. 
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2.6 Geltungsbereich und Bestandteile des Gestaltungsplanes 

 
Das künftige Gestaltungsplangebiet umfasst die gleichen Grundstücke wie der bisher 
rechtsgültige Gestaltungsplan Nr. 14. 
 
Die Grundeigentümer sind ebenfalls noch unverändert wie im heute rechtskräftigen Ges-
taltungsplan Nr. 14. 
 
Die Veränderungen mit dem neuen Gestaltungsplan beschränken sich auf die kubische 
Gestaltung sowie die freiere Anordnung der Nutzung innerhalb der Kubaturen. Die Er-
schliessung ist bestehend. 
 
Neu wird eine Schallschutzebene gegenüber der Hochleistungsstrasse A53 als Bestand-
teil des Gestaltungsplanes definiert. 
 

2.7 Ausnützung, zugelassene Nutzungen 

 
Die maximale Ausnützung wird durch die drei Baubereiche und deren zugehörige Ge-
bäudehöhen und Nutzungen definiert. Die Gebäudehöhen wurden so festgelegt, dass 
sich die maximalen Gebäudekuben in die umliegende Gewerbezone integrieren und der 
Gebäudekubus im Baubereich 1 genügend hoch ausgestaltet werden kann, um die zu-
künftigen Betriebsabläufe sicherzustellen und den angestrebten Schallschutzriegel für 
das hinten liegende Siedlungsgebiet zu erreichen.  
 
Es sind im Gebäudekubus der Baubereiche 1 bis 3 alle gewerblichen und Dienstleis-
tungsnutzungen zugelassen, wobei sich die Vorhaben im Baubereich 3 aufgrund der 
nach wie vor gültigen Baulinie DV-Nr. 2278/1986 auf die entsprechende Regelung im 
Planungs- und Baugesetz (§§ 100 ff PBG) beschränken. Im Baubereich 3 sind zudem 
aufgrund der sehr hohen Lärmbelastung weder lärmempfindliche Wohn- noch Betriebs-
räume zugelassen. 
 
Wohnnutzungen sind nur betriebsgebunden aus betrieblich bedingten oder Sicherheits-
gründen mit maximal einer Wohnung (Betriebsleiter / Hauswart) im Baubereich 1 inner-
halb des massgeblichen Siedlungsgebietes zugelassen. 
 

2.8 Lärmempfindlichkeit 

 
Das Gestaltungsplangebiet unterliegt unverändert der Empfindlichkeitsstufe ES III. Die 
Überprüfung bei Bauvorhaben erfolgt im Rahmen des baurechtlichen Bewilligungsverfah-
rens resp. mit den Vorschriften werden detaillierte Massnahmen vorgeschrieben. 
 

2.9 Baubereiche / Basisebene 

 
Es werden drei Baubereiche mit unterschiedlicher maximaler Gebäudehöhe (inkl. First-/ 
Attikageschoss) definiert und mit unterschiedliche nNebenbestimmungen geregelt.  
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So darf im Baubereich 1 die maximale Gebäudehöhe mit technischen Aufbauten und 
allfälligen Solaranlagen um 3.00 m überschritten werden. 
 
Im Baubereich 2 darf mit Vordächern der Baubereich gemäss den Einschränkungen in 
den Vorschriften durchstossen werden. Technische Aufbauten im Baubereich 2 sind je-
doch nicht zugelassen. 
 
Im Baulinienbereich (Bereich 3) sind nur rückbaubare Bauten und Anlagen im Rahmen 
des Planungs- und Baugesetzes (§ 100 ff PBG) möglich; allenfalls unter Eintrag eines 
Beseitigungsrevers im Grundbuch, falls bei Bedarf diese Bauten und Anlagen auf eigene 
Kosten wieder zu beseitigen sind. 
Dass diese Beseitigung möglich ist, muss mit dem Baugesuch nachgewiesen werden. 
 

2.10 Basiskote 

 
Die Basiskote definiert das gewachsene Terrain mit einer Meereshöhe und sichert so die 
genaue Messweise von Gebäudehöhen. 
 

2.11 Untergeschosse 

 
Untergeschosse sind zugelassen und werden mit den Vorschriften genauer definiert. 
 

2.12 Gestaltung / Lärmschutz 

 
Die Gestaltungsvorschriften werden weitgehend beibehalten. 
 
Neu wird eine Schallschutzebene entlang der A53 von Grenze zu Grenze eingeführt. 
 
Die obersten 2.50 m der Schallschutzebene auf dem Kubus des Bereichs 1 können neu 
für Eigenwerbung der Grundeigentümerfirmen genutzt werden. 
 
Der Lärmschutz muss mit der 1. Ausbauetappe realisiert werden. 
 

2.13 Bodenbelastung 

 
Die an die A53 (Verkehrsträger) angrenzende Landfläche des Gestaltungsplanperimeters 
liegt teilweise im Prüfperimeter für Bodenverschiebungen. Im Rahmen der Baubewilli-
gungen sind die entsprechenden Auflagen hinsichtlich Bodenverschiebungen zu verfü-
gen. 
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2.14 Gewässerschutz und Grundwasser 

 
Das Gebiet des privaten Gestaltungsplanes befindet sich im Gewässerschutzbereich Au. 
Dies sind Bereiche, in welchen nutzbare unterirdische Gewässer liegen. Bauten haben 
diesem Umstand Rechnung zu tragen bezüglich ihrer Anordnung und Ausführung. Bau-
ten und Anlagen müssen über dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. 
 
Gemäss der Grundwasserkarte des Kantons Zürich variiert der mittlere Grundwasser-
spiegel (Grundlage GIS-Browser, www.maps.zh.ch) von 436.1 m.ü.M. (im Nordosten) bis 
435.9 m.ü.M. (im Westen), der Hochwasserspiegel liegt ca. 1.3 m höher. 
 
Da sich das Gestaltungsplangebiet im Bereich des nutzbaren Grundwasserstromes von 
Hegnau befindet, ist bei Bauvorhaben das AWEL-Merkblatt „Bauvorhaben in Grundwas-
serleitern und Grundwasserschutzzonen“ (2003) massgebend. Entsprechend wird in den 
Vorschriften darauf hingewirkt. Unterirdische Bauten sind bis zum mittleren Grundwas-
serspiegel zulässig.  
 
Für Bauten im Grundwasserschwankungsbereich, d.h. unter dem Höchstgrundwasser-
spiegel, ist eine wasser- und gewässerschutzrechtliche Bewilligung erforderlich. 
 

2.15 Erschliessung, Parkierung, Versorgung, Entsorgung 

 
Verkehr 
 
Die Verkehrserschliessung erfolgt über die Quartierstrasse Pünten. 
 
Kanalisation 
 
Das Gestaltungsplangebiet ist am bestehenden öffentlichen Kanalisationsnetz im Trenn-
system mit genügend Leistungsreserven angeschlossen. 
 
Wasserversorgung 
 
Das Gestaltungsplangebiet ist am Wasserleitungsnetz der Wasserversorgung Wangen 
angeschlossen. Die Versorgung erfolgt wie bisher aus der Wasserleitung NW 150 in der 
Püntenstrasse. 
 
Die Versorgungsleitung NW 125, welche durch das Grundstück Kat. 6843 führte und als 
Versorgungs- und Hydrantenleitung für die Liegenschaften auf der Süd-Ostseite der 
Oberlandautobahn A53, der Gärtnerei Fischer und des Bundesamtes für Betriebe der 
Luftwaffe diente, wurde zwischenzeitlich aus dem Baubereich des Grundstücks Kat. Nr. 
6843, hauptsächlich auf das Grundstück Kat.-Nr. 6845 verlegt und auf NW 150 verstärkt. 
Die verlegte neue Wasserleitung liegt nicht im zukünftigen Gebäudebereich. Die alte Lei-
tung wurde ausser Betrieb genommen. 
 

http://www.maps.zh.ch/
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2.16 Militärflugplatz Dübendorf 

 
Das Areal liegt in unmittelbarer Nähe des Militärflugplatzes Dübendorf. Das Bundesamt 
für Betriebe der Luftwaffe BABLW hat einen Lärmbelastungskataster nach der Lärm-
schutzverordnung LSV Anhang 8 aufgestellt. 
 
Das Gebiet liegt teilweise in einem Bereich von 75 dB(A) bis 68 dB(A) und aus diesem 
Grund im Perimeter der Ersatzmassnahmen. Die Immissionsgrenzwerte und teilweise 
sogar die Alarmwerte für die ES III werden gemäss Lärmbelastungskataster überschrit-
ten. 
 

 
Planübersicht Zonenplan mit Fluglärmkurve (braun schraffiert) 

 
In der Liste der Objektdatenblätter für Ersatzmassnahmen wird nachgewiesen, dass kei-
ne Ersatzmassnahmen vorgesehen sind. 
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3. Gestaltungsplanverfahren 

 

Vorprüfung ARE Der private Gestaltungsplan wurde mit der öffentlichen Auflage 
dem Amt für Raumentwicklung (ARE) zur formellen Vorprüfung 
zugestellt.  

Die Stellungnahme vom 14. Juli 2014 liegt vor. Aufgrund des 
Vorprüfungsberichtes wurden die Anregungen und Hinweise in 
den Gestaltungsplanvorschriften und im vorliegenden Bericht 
aufgenommen. 

 

Öffentliche Auflage Der private Gestaltungsplan wurde entsprechend § 7 PBG wäh-
rend 60 Tagen öffentlich aufgelegt. 

 

Mitwirkungsverfahren Während der 60-tägigen öffentlichen Auflage vom 4. April bis 4. 
Juni 2014 sind keine Mitwirkungsbegehren eingegangen. 

 

Beschlussfassung Dem privaten Gestaltungsplan wurde entsprechend § 86 des 
Gemeindeversammlung  Planungs- und Baugesetzes (PBG) am 2. Dezember 2014 

durch die Gemeindeversammlung zugestimmt. 
 
 
Genehmigung / Inkrafttreten Der private Gestaltungsplan wird mit Rechtskraft der kantona-

len Genehmigung verbindlich. Die Exekutive publiziert das Da-
tum der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG. 
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